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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO); 

Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 BayBO 

 

Gemeinde:  Metten 

Gemarkung:  Metten 

Fl.Nr.: 212/4 

Bauvorhaben: Umbau des bestehenden Wohnhauses durch Errichtung von Balkonen und drei Dach-

gauben 

Bauherr:  Oswald Christian 

 

 

Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgenden 

 

Bescheid: 

 

Für das oben bezeichnete Bauvorhaben wird die Baugenehmigung erteilt. Der Genehmigung liegen die 

mit Genehmigungsvermerk vom 07.10.2025 versehenen Zeichnungen und Beschreibungen zugrunde. 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-

den bei dem  

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 

einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 

eine Verfahrensgebühr fällig, sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt. 

 

Nach § 212a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 (BGBl I. S. 

2414) hat die Anfechtungsklage eines Dritten keine aufschiebende Wirkung. 

 

Die Monatsfrist wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 

dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

 

Die Verfahrensakten mit den genehmigten Plänen können beim Landratsamt Deggendorf, Bau-

amt, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

 

 

Deggendorf, 07.10.2025 

Landratsamt Deggendorf 

 

gez. 

 

Bischoff 

Regierungsdirektorin 
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30-0831 jbö-fr 

 

MANÖVERMELDUNG 
 

Name der Übung 

AufklÜbung AVZ 1./PzGrenBtl112 

 

Zeit: 

14.10.2025 bis 16.10.2025, täglich von 07:00 bis 16:00 Uhr 

 

Übungsraum: 

Landkreis REG 

Landkreis DEG 

 

Die Übung findet im freien Gelände und in Kasernen, auf StOÜbPI/TrÜbPI statt. 

 

Schwerpunkte der Übung: 

 

Einzelheiten zur Übung: 

 

Raum/Ort/Koordinaten: 

 

Gesamtstärke der Truppe:  

35 Soldaten, 11 Fahrzeuge,11 Radfahrzeuge,  

 

Voraussichtliche sonstige Ballungsräume: 

 

Großraum- und Schwerlasttransport: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Luftfahrzeuge (ggf. Vermerk über LFZ und andere Nationen: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken: 

 

Übungsform mit Kurzcharakteristik: 

Marsch auf öffentlichen Straßen, SphTrp auf- und abgesessen, Beobachtungspunkte – AufklGrp  

 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 

Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwiderhandlungen 

können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die Wehrbereichs-

verwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen Streitkräfte nä-

here Auskünfte erteilt. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdausübungsberech-

tigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu verständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Deggendorf unver-

züglich mitzuteilen. 

 

Deggendorf, den 25.09.2025 

LANDRATSAMT 

 

gez. 

Peterle 

Ltd. Regierungsdirektor  
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30-0831 jbö-fr 

 

MANÖVERMELDUNG 
 

Name der Übung 

AufklÜbung AVZ 1./PzGrenBtl112 

 

Zeit: 

21.10.2025 bis 23.10.2025, täglich von 07:00 bis 16:00 Uhr 

 

Übungsraum: 

Landkreis REG 

Landkreis DEG 

 

Die Übung findet im freien Gelände und in Kasernen, auf StOÜbPI/TrÜbPI statt. 

 

Schwerpunkte der Übung: 

 

Einzelheiten zur Übung: 

 

Raum/Ort/Koordinaten: 

 

 

Gesamtstärke der Truppe:  

35 Soldaten, 11 Fahrzeuge, 11 Radfahrzeuge,   

 

Voraussichtliche sonstige Ballungsräume: 

 

Großraum- und Schwerlasttransport: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Luftfahrzeuge (ggf. Vermerk über LFZ und andere Nationen: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken: 

 

Übungsform mit Kurzcharakteristik: 

Marsch auf öffentlichen Straßen, SphTrp auf- und abgesessen, Beobachtungspunkte – AufklGrp  

 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 

Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwiderhandlungen 

können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die Wehrbereichs-

verwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  

– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen Streitkräfte nä-

here Auskünfte erteilt. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdausübungsberech-

tigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu verständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Deggendorf unver-

züglich mitzuteilen. 

 

Deggendorf, den 25.09.2025 

LANDRATSAMT 

gez. 

Peterle 

Ltd. Regierungsdirektor  
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

Aufgebotsverfahren 

 

 

 

 

 

Das Sparkassenbuch 

 

 

 

Nr. 3785119052 

 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf ist in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB wird 

das Sparkassenbuch hiermit aufgeboten und der Inhaber aufgefordert, binnen einer Frist von 3 

Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden.  

Wenn innerhalb dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, wird das Sparkassenbuch für 

kraftlos erklärt. 

 

 

 

 

 

Deggendorf, 22.09.2025 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

Kraftloserklärung 

 

 

 

 

 

Das Sparkassenbuch 

 

 

 

Nr. 4631394428 

 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf wrid gemäß Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt. 

 

 

 

 

 

Deggendorf, 29.09.2025 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 

 

 
 


